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Dreizehnte Satzung zur Änderung der Studien- und Prüfungsordnung für den 
Bachelor- und Masterstudiengang Berufspädagogik Technik für das Lehramt 

an beruflichen Schulen der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg 
(FAU) – BMPO/BP-T – 

Vom 28. September 2023 
 

Aufgrund von Art. 9 Satz 1, Art. 80 Abs. 1 Satz 1, Art. 84 Abs. 2 Satz 1, Art. 88 Abs. 9, Art. 
90 Abs. 1 Satz 2 und Art. 96 Abs. 3 Satz 1 Bayerisches Hochschulinnovationsgesetz vom 
5. August 2022 (BayHIG) erlässt die FAU folgende Änderungssatzung: 
 

§ 1 
Die Studien- und Prüfungsordnung für den Bachelor- und Masterstudiengang Berufspäda-
gogik Technik für das Lehramt an beruflichen Schulen der Friedrich-Alexander-Universität 
Erlangen-Nürnberg (FAU) – BMPO/BP-T – vom 19. Februar 2009, zuletzt geändert durch 
Satzung vom 23. März 2022, wird wie folgt geändert: 
 
 
1. § 6 Abs. 3 wird wie folgt geändert: 

 
a) In Satz 2 Halbsatz 2 wird nach den Worten und Ziffern „regeln die Anlagen 2a bis 

3“ der Kleinbuchstabe „b“ angefügt. 
 

b) In Satz 5 wird nach den Worten und Ziffern „und Satz 6 bzw. den Anlagen 2a bis 
3“ der Kleinbuchstabe „b“ angefügt. 

 
 
2. In § 27a Satz 2 Nr. 1 werden nach den Worten „insbesondere in“ das Wort und die 

Ziffer „Anlage 3“ durch das Wort, die Abkürzung und die Ziffern „Anlage 3a bzw. 3b“ 
ersetzt. 
 
 

3. § 28 wird wie folgt geändert: 
 

a) In Abs. 1 werden nach den Worten „wenn alle in“ das Wort und die Ziffer „Anlage 
3“ durch das Wort, die Abkürzung und die Ziffern „Anlage 3a bzw. 3b“ ersetzt. 

 
b) In Abs. 2 Satz 1 werden nach den Worten „sowie die Zahl der zu erwerbenden 

ECTS-Punkte sind der“ das Wort und die Ziffer „Anlage 3“ durch das Wort, die 
Abkürzung und die Ziffern „Anlage 3a bzw. 3b“ ersetzt. 

 
 
4. § 29 Abs. 2 wird wie folgt geändert: 

 
a) In Satz 1 werden nach den Worten „Nachweis von mindestens 80 ECTS-Punkten 

gemäß“ das Wort und die Ziffer „Anlage 3“ durch das Wort, die Abkürzung und die 
Ziffern „Anlage 3a bzw. 3b“ ersetzt.  
 

b) In Satz 2 werden nach den Worten „wenn die Module der ersten drei Semester 
gemäß“ das Wort und die Ziffer „Anlage 3“ durch das Wort, die Abkürzung und die 
Ziffern „Anlage 3a bzw. 3b“ ersetzt. 
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5. § 31 wird wie folgt geändert: 
 
a) In Abs. 5 Satz 6 wird nach den Worten „Anträge nach Satz“ die Ziffer „4“ durch die 

Ziffer „5“ ersetzt. 
 

b) Nach Abs. 5 wird folgender neuer Abs. 6 angefügt: 
 

„(6) 1Die dreizehnte Änderungssatzung tritt am 1. Oktober 2023 in Kraft. 2Sie gilt für 
alle Studierenden, die das Studium ab dem Wintersemester 2023/2024 aufnehmen 
werden sowie – mit Ausnahme der Änderungen in den Modulen B21 (Anlage 2a) 
und B19 (Anlage 2b) – für alle Studierenden, die bereits nach einer der bisher 
gültigen Fassungen der BMPO/BP-T studieren. 3Aweichend von Satz 2 gelten die 
Änderungen in Anlage 1 Abs. 2 für Bewerbungen zum Masterstudium ab dem 
Sommersemester 2024. 4Prüfungen nach den bisher gültigen Fassungen der 
BMPO/BP-T werden bezogen auf das Bachelorstudium letztmals im Sommerse-
mester 2027 und bezogen auf das Masterstudium letztmals im Wintersemester 
2026/2027 angeboten. 5Ab dem in Satz 3 jeweils genannten Zeitpunkt legen die 
vom Auslaufen der Prüfungsordnung betroffenen Studierenden ihre Prüfungen 
nach der zu diesem Zeitpunkt jeweils gültigen Fassung der BMPO/BP-T ab.“ 

 
6. Anlage 1 Abs. 2 wird wie folgt geändert: 

 
a) Satz 1 erhält folgende neue Fassung: 

 
„1Der Antrag auf Zugang zum Qualifikationsfeststellungsverfahren ist in einem auf 
der Homepage des Studiengangs bekannt gegebenen Zeitraum gemäß Satz 2 
bzw. 3 über das Bewerbungsportal der FAU zu stellen.“ 

 
b) Nach Satz 1 werden folgende neue Sätze 2 bis 4 eingefügt: 

 
„2Bewerbungen zum Sommersemester sind entweder im Zeitraum vom 15. Sep-
tember bis 30. November eines jeden Jahres oder vom 15. Oktober eines jeden 
Jahres bis zum 15. Januar des darauffolgenden Jahres möglich. 3Bewerbungen 
zum Wintersemester sind entweder in der Zeit vom 15. Februar bis zum 31. Mai 
eines jeden Jahres oder vom 15. April bis zum 15. Juli eines jeden Jahres möglich. 
4Die in Satz 2 und 3 genannten Start- und Endzeitpunkte für die Bewerbungsphase 
können auch anderweitig untereinander kombiniert werden; davon abweichende 
Start- und Endzeitpunkte können nicht gewählt werden.“ 

 
c) Die bisherigen Sätze 2 und 3 werden zu Sätzen 5 und 6. 
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7. Die Anlage 2a: Module des Bachelorstudiums – Studienrichtung Elektrotechnik und Informationstechnik wird wie folgt geändert: 

 
a) Die Zeilen 27 bis 32 (Module B20 bis B25) erhalten folgende neue Fassung: 

„ 
 

B 20 Grundlagen der Wirtschafts- und Betriebspädagogik GOP vgl. § 4 FPO WiWi 5  5     vgl. § 4 FPO WiWi 

B 21 Schulorganisation und Bildungssystem  vgl. § 4 FPO WiWi 5 5      vgl. § 4 FPO WiWi 

B 22 Betriebliche Aus- und Weiterbildung  vgl. § 4 FPO WiWi 5  5     vgl. § 4 FPO WiWi 

B 23 Betriebspädagogisches Seminar  vgl. § 4 FPO WiWi 5      5 vgl. § 4 FPO WiWi 

B 24 Schulpraktische Studien  vgl. § 4 FPO WiWi 5   5    vgl. § 4 FPO WiWi 

B 25 Berufspädagogische Vertiefung FSP vgl. § 4 FPO WiWi 10     5 5 vgl. § 4 FPO WiWi 

 
„ 
 

b) Unterhalb der Tabelle entfällt Fußnote 5. 
 

 
8. Die Anlage 2b: Module des Bachelorstudiums – Studienrichtung Metalltechnik wird wie folgt geändert: 

 
a) Die Zeile 14 (Modul B10) erhält folgende neue Fassung:  

 
„ 

B 10 Informatik der EEI 7,5 3 3     2,5 5   PL Klausur (90 Min.) 

“ 
 

b) Zeilen 22 bis 29 (Module B18 bis B24) erhalten folgende neue Fassung: 
„ 



4 
 

 
B 18 Grundlagen der Wirtschafts- und Betriebspädagogik GOP 5 vgl. § 4 FPO BA 

WiWi 
 5     vgl. § 4 FPO BA WiWi 

B 19 Schulorganisation und Bildungssystem 1)  5 vgl. § 4 FPO BA 
WiWi 5      vgl. § 4 FPO BA WiWi 

B 20 Betriebliche Aus- und Weiterbildung  5 vgl. § 4 FPO BA 
WiWi 

     5 vgl. § 4 FPO BA WiWi 

B 21 Betriebspädagogisches Seminar  5 vgl. § 4 FPO BA 
WiWi 

     5 vgl. § 4 FPO BA WiWi 

B 22 Schulpraktische Studien  5 vgl. § 4 FPO BA 
WiWi 

    5  vgl. § 4 FPO BA WiWi 

B 23 Berufspädagogische Vertiefung FSP 10 vgl. § 4 FPO BA 
WiWi 

    5 5 vgl. § 4 FPO BA WiWi 

  Zweitfach gemäß § 24a                 

B 24 Unterrichtsfach (Zweitfach) inkl. Fachdidaktik   25 vgl. § 24a  10   10 5  PL vgl. § 24a 

 
“ 
 

c) Unterhalb der Tabelle entfällt Fußnote 5. 
 
 

 
 

§ 2 
 

 1Diese Änderungssatzung tritt am 1. Oktober 2023 in Kraft. 2Sie gilt für alle Studierenden, die das Studium ab dem Wintersemester 2023/2024 
aufnehmen werden sowie – mit Ausnahme der Änderungen in den Modulen B21 (Anlage 2a) und B19 (Anlage 2b) – für alle Studierenden, 
die bereits nach einer der bisher gültigen Fassungen der BMPO/BP-T studieren. 3Aweichend von Satz 2 gelten die Änderungen in Anlage 1 
Abs. 2 für Bewerbungen zum Masterstudium ab dem Sommersemester 2024. 4Prüfungen nach den bisher gültigen Fassungen der BMPO/BP-
T werden bezogen auf das Bachelorstudium letztmals im Sommersemester 2027 und bezogen auf das Masterstudium letztmals im Winterse-
mester 2026/2027 angeboten. 5Ab dem in Satz 3 jeweils genannten Zeitpunkt legen die vom Auslaufen der Prüfungsordnung betroffenen 
Studierenden ihre Prüfungen nach der zu diesem Zeitpunkt jeweils gültigen Fassung der BMPO/BP-T ab. 
 
 


